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Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird die Beklagte in AbÃ¤nderung des Urteils des
Sozialgerichts Landshut vom 15. Mai 2002 sowie ihres Bescheids vom 12. Januar
2001 in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 26. Juni 2001 verurteilt,
ausgehend vom Eintritt des Versicherungsfalls am 18. Juni 1999 dem KlÃ¤ger ab 1.
Juli 1999 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.
II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits
zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitgegenstand ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen Berufsun- fÃ¤higkeit. Der
1946 geborene KlÃ¤ger ist slowenischer StaatsangehÃ¶riger und bezieht in seiner
Heimat seit 05.10.1999 eine Rente. Er hat dort zuletzt durchgehend von August
1973 bis Oktober 1999 Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt und war als
Servicemann im Kundendienst fÃ¼r Offset- und FotokopiergerÃ¤te tÃ¤tig. Laut
Arbeitsbuch war er auf der Industrieschule fÃ¼r Metallverarbeitung und ist seit
09.12.1964 gelernter Werkzeugmacher. Die duale Ausbildung hat nach Angaben
des KlÃ¤gers drei Jahre gedauert. In Deutschland hat er zwischen Juli 1968 und Juni
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1973 insgesamt 60 Kalendermonate an Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt und als
Maschinenschlosser, Monteur und FrÃ¤ser gearbeitet. Zusammen mit dem
Rentenantrag vom 18.06.1999 wurden umfangreiche medizinische Unterlagen aus
der Zeit ab 1998 mit dem Vorschlag der Invalidenberentung wegen mangelnder
Therapierbarkeit vorgelegt. Als Hauptleiden wurde eine DissoziationsstÃ¶rung
genannt. Laut Formblattgutachtensauszug von August 1999 ist der KlÃ¤ger wegen
beginnenden psychoorganischen Syndroms, Zustands nach Verletzung an der
linken Schulter, Polyarthralgie und Polymyalgie sowie Cervikal- und
Lumbalsyndroms erwerbsunfÃ¤hig. Auf Veranlassung der Beklagten wurde der
KlÃ¤ger vom 20. bis 22.11.2000 in der Ã�rztlichen Gutachterstelle Regensburg
stationÃ¤r untersucht. Der Chirurg Dr.B. diagnostizierte WirbelsÃ¤ulenbeschwerden
mit RÃ¼ckenschmerzen bei altersÃ¼blichen AbnÃ¼tzungen und
Funktionsminderungen sowie Schultergelenksbeschwerden links nach Distorsion.
VielfÃ¤ltige Gelenkbeschwerden sind seines Erachtens ohne krankhaften Befund
und ohne wesentliche Funktionsminderung. Er vermerkte eine auffÃ¤llige
Aggravation und hielt leichte Arbeiten fÃ¼r vollschichtig zumutbar. Der Neurologe
und Psychiater Dr.M. kam in seinem Gutachten vom 28.11.2000 zu dem Ergebnis,
es lÃ¤gen reaktive depressive VerstimmungszustÃ¤nde bei sozialen
Konfliktsituationen vor. FÃ¼r leichte Arbeiten ohne Akkord und ohne Nachtschicht
sei der KlÃ¤ger vollschichtig einsatzfÃ¤hig (auszuschlieÃ�en seien einseitige
KÃ¶rperhaltung, Ã�berkopfarbeit, hÃ¤ufiges BÃ¼cken und TÃ¤tigkeiten auf Leitern
oder GerÃ¼sten). Daraufhin lehnte die Beklagte den Rentenantrag mit Bescheid
vom 12.01.2001 mangels BerufsunfÃ¤higkeit oder ErwerbsunfÃ¤higkeit ab. Den
Widerspruch wies die Beklagte am 26.06.2001 mit der BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck,
weder nach altem noch nach neuem Recht habe der KlÃ¤ger einen Rentenanspruch,
da er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, auf den er verweisbar sei, noch
vollschichtig leistungsfÃ¤hig sei. Dagegen hat der KlÃ¤ger am 04.09.2001 Klage
erhoben und geltend gemacht, bereits ab 1994 bis zu seiner Berentung im
Krankenstand gewesen zu sein. Das Sozialgericht hat den KlÃ¤ger am 13.05.2002
durch drei FachÃ¤rzte untersuchen lassen. In seinem orthopÃ¤disch-
rheumatologischen Gutachten hat Dr.S. darauf hingewiesen, es handele sich um ein
vorwiegend psychiatrisches Krankheitsbild. Die orthopÃ¤dischen
BewegungseinschrÃ¤nkungen seien stark psychisch Ã¼berlagert. Der Neurologe
und Psychiater Dr.R. hat eine leichte Depression mit Verdacht auf Konversion,
Funktionsbehinderung der WirbelsÃ¤ule mit Nerven- und Muskelreizerscheinungen,
Zustand nach HWS-Schleudertrauma 1997 und verschiedene Allergien
diagnostiziert. Er hat keinen Hinweis fÃ¼r einen hirnorganischen Abbauprozess
festgestellt und eine deutliche Diskrepanz zwischen der geschilderten Symptomatik
und den objektivierbaren Befunden moniert. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne noch leichte
Arbeiten im Wechsel zwischen Gehen, Sitzen und Stehen in geschlossenen
RÃ¤umen vollschichtig erbringen. Ausgeschlossen seien besonderer Zeitdruck und
besondere Anforderungen an die nervliche Belastbarkeit. Der KlÃ¤ger besitze das
nÃ¶tige Anpassungs- und UmstellungsvermÃ¶gen fÃ¼r die Anforderungen eines
gleichartigen Berufes wie den des QualitÃ¤tskontrolleurs in der Metallindustrie. Im
zusammenfassenden internistischen Gutachten Dr.P. vom 13.05.2002 werden die
EinschrÃ¤nkungen Dr.R. wiederholt. Daraufhin hat das Sozialgericht die Klage mit
Urteil vom 15.05. 2002 abgewiesen. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne noch TÃ¤tigkeiten als
QualitÃ¤tskontrolleur in der Metallindustrie vollschichtig verrichten. Gegen das am
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23.09.2002 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 28.10.2002 Berufung eingelegt.
Die Firma M. Druckmaschinen AG hat auf Anfrage am 21.05.2003 mitgeteilt, der
KlÃ¤ger sei dort vom 04.07.1968 bis 02.10.1970 als Maschinenschlosser mit
Facharbeiten beschÃ¤ftigt gewesen. Der KlÃ¤ger habe zur Verrichtung dieser
Arbeiten eine Ausbildung von dreieinhalb Jahren benÃ¶tigt. Detailliertere Angaben
kÃ¶nnten aufgrund der zurÃ¼ckliegenden BeschÃ¤ftigungszeit nicht mehr gemacht
werden. Die Firma S. Maschinenbau, bei der der KlÃ¤ger laut Bescheinigung des
Arbeitsamts Augsburg vom 18.07.1973 vom 18.07.1971 bis 14.01.1972
beschÃ¤ftigt gewesen ist, besitzt keine Unterlagen aus den fraglichen Jahren.
Vorgelegt hat der KlÃ¤ger eine Arbeitserlaubnis des Arbeitsamts Augsburg fÃ¼r
eine BeschÃ¤ftigung bei der genannten Firma als Maschinenschlosser. Auch in der
Versicherungskarte Nr.1 der LVA Rheinprovinz ist er als Maschinenschlosser
bezeichnet. Laut der bereits genannten Bescheinigung des Arbeitsamts Augsburg
war er zuletzt vom 17.01.1972 bis 30.06.1973 als FrÃ¤ser im Rohrleitungsbau bei
der Firma W. GmbH tÃ¤tig. Die von der Beklagten angeschriebene Nachfolgefirma
B. Industrierohrleitungsbau verfÃ¼gt Ã¼ber keinerlei Unterlagen mehr. Laut
vorgelegtem Arbeitsvertrag vom 14.01.1972 wurde der KlÃ¤ger dort ab 17.01.1972
als Maschinenschlosser beschÃ¤ftigt. Im Auftrag des Gerichts hat der Facharzt fÃ¼r
Psychiatrie Dr. S. den KlÃ¤ger am 10.10.2003 ambulant untersucht und laut
Gutachten vom 02.11.2003 eine somatoforme SchmerzstÃ¶rung, eine kombinierte
passiv-aggressive und anankastische PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung sowie multiple
Erkrankungen des Bewegungsapparats festgestellt. Seines Erachtens ist das
LeistungsvermÃ¶gen noch immer nicht unter sechs Stunden tÃ¤glich gesunken. Die
vorliegenden qualitativen EinschrÃ¤nkungen ermÃ¶glichten allerdings nur leichte
Arbeiten abwechselnd im Sitzen, Stehen und Umhergehen ohne schweres Heben
und Tragen, ohne Arbeiten im BÃ¼cken, unter Akkord und dergleichen. Eine
Umstellung auf eine andere als die bisher ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit kÃ¤me in Frage,
vorausgesetzt, die vorgeschlagenen TherapiemÃ¶glichkeiten wÃ¼rden erfolgreich
durchgefÃ¼hrt bzw. wÃ¼rden nach wie vor praktiziert. Der KlÃ¤ger mÃ¼sste vor
allem die therapeutischen MaÃ�nahmen im Rahmen der Verhaltenstherapie in
Anspruch nehmen, hÃ¶her dosierte antidepressive Medikation erhalten und
physikalisch-therapeutische Anwendungen in Anspruch nehmen. Auf die Frage nach
der UmstellungsfÃ¤higkeit fÃ¼r eine qualifizierte TÃ¤tigkeit wie die des PfÃ¶rtners
hat Dr.S. am 07.04.2004 ergÃ¤nzend ausgefÃ¼hrt, diese kÃ¶nne nicht mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bejaht werden. Die vorhandenen
StÃ¶rungen der Orientierung, der Aufmerksamkeit und des GedÃ¤chtnisses im
Zusammenhang mit dem Alter des in der Heimat berenteten KlÃ¤gers und der
eingeschrÃ¤nkten TherapiemÃ¶glichkeiten dort begrÃ¼ndeten erhebliche Zweifel
an der UmstellungsfÃ¤higkeit. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 04.05.2004 hat
die Beklagte eingerÃ¤umt, dem KlÃ¤ger sei der Status des gehobenen Angelernten
zuzuerkennen. Eine BerufsunfÃ¤higkeitsrente kÃ¤me dennoch nicht in Betracht,
weil er auf die TÃ¤tigkeit als PfÃ¶rtner verwiesen werden kÃ¶nne und er ausweislich
der Stellungnahme ihres Beratungsarztes L. vom 30.04.2004 das hierfÃ¼r
notwendige UmstellungsvermÃ¶gen besitze. Der Nervenarzt hatte unter Berufung
auf die GeringfÃ¼gigkeit der kognitiven Defizite und wegen â�� seiner Meinung
nach â�� unzulÃ¤ssiger sozialmedizinischer ErwÃ¤gungen Dr.S. die
UmstellungsfÃ¤higkeit fÃ¼r eine AnlerntÃ¤tigkeit verneint, sie hingegen fÃ¼r eine
ungelernte TÃ¤tigkeit herausgehobener Art bejaht.
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Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 15.05.2002
abzuÃ¤ndern und die Beklagte unter AbÃ¤nderung ihres Bescheides vom
12.01.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26.06.2001 zu
verurteilen, ihm ab 01.07.1999 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des
Sozialgerichts Landshut vom 15.05.2002 zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Beklagtenakten, der Akten des
Sozialgerichts Landshut sowie der Berufungsakten Bezug genommen. Den
Beteiligten wurde eine berufskundliche Stellungnahme des Landesarbeitsamts
Nordbayern vom 13.05.1997 betreffend den Beruf des MetallfrÃ¤sers und seine
Verweisbarkeit Ã¼bersandt.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig und
begrÃ¼ndet. Das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 15.05.2002 ist ebenso
abzuÃ¤ndern wie der Bescheid der Beklagten vom 12.01.2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 26.06.2001. Der KlÃ¤ger hat Anspruch auf Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit. Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit wurde zuletzt nicht
mehr beantragt.

Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit, wenn sie 1. berufsunfÃ¤hig sind, 2. in den letzten fÃ¼nf
Jahren vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine
versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit entrichtet und 3. vor Eintritt der
BerufsunfÃ¤higkeit die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Â§ 302b SGB VI i.V.m. 
Â§ 43 SGB VI a.F.). Angesichts der Gleichstellungsregelung in Art.27 des deutsch-
slowenischen Sozialversicherungsabkommens (vom 24.09.1997 in
Bundesgesetzblatt 1998 II, S.1987) und des laufenden Rentenbezugs in Slowenien
seit Beendigung des ab 1973 durchgehenden Versicherungsverlaufs kÃ¶nnen die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht strittig sein. Der KlÃ¤ger ist auch
berufsunfÃ¤hig. BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen
Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich,
geistig und seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und
gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist,
umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und
ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie
ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.2 SGB VI in der gemÃ¤Ã� Â§
300 Abs.2 SGB VI bis 31.12.2000 maÃ�geblichen Fassung). Unstreitig ist der
KlÃ¤ger lediglich fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten einsatzfÃ¤hig. Diese
Aussage ist bereits im Verwaltungsverfahren von Seiten der Dres.B. und M.
getroffen und von den im Klage- und Berufungsverfahren gehÃ¶rten
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SachverstÃ¤ndigen bestÃ¤tigt worden. Lediglich leichte kÃ¶rperli- che Belastbarkeit
reicht jedoch offenkundig weder fÃ¼r die TÃ¤tigkeit als FrÃ¤ser oder Monteur noch
fÃ¼r die des Maschinenschlossers aus. Wegen dieser in der Bundesrepublik
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeiten genieÃ�t der KlÃ¤ger auch nach der zuletzt von der
Beklagten geÃ¤uÃ�erten Ansicht Berufsschutz zumindest als gehobener
Angelernter. Als solcher kann er nicht auf jegliche andere TÃ¤tigkeit verwiesen
werden. Die soziale Zumutbarkeit der VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der
sozialen Wertigkeit des bisherigen Berufs. Ausschlaggebend ist hierbei die QualitÃ¤t
der verrichteten Arbeit, d.h. der aus einer Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde
Wert der Arbeit fÃ¼r den Betrieb. Dem Versicherten ist die Verweisung auf die im
Vergleich zu seinem bisherigen Beruf nÃ¤chst niedrigere Gruppe zumutbar
(stÃ¤ndige Rechtsprechung, u.a. BSG SozR Â§ 2200 Â§ 1246 RVO Nr.5). Zuletzt war
der KlÃ¤ger nach der Bescheinigung des Arbeitsamts Augsburg von Juli 1973 von
Januar 1972 bis Juni 1973 als FrÃ¤ser im Rohrleitungsbau bei der Firma W. GmbH
tÃ¤tig. Ausweislich des vorgelegten Arbeitsvertrags von Januar 1972 mit dieser
Firma wurde er hingegen als Maschinenschlosser im Montagebau eingestellt. Dass
er tatsÃ¤chlich mangels anderer ArbeitsmÃ¶glichkeiten mit der FrÃ¤sertÃ¤tigkeit
nur einen Teilbereich aus dem Beruf des Schlossers ausgeÃ¼bt hat, hat die
Befragung des KlÃ¤gers ergeben. Auch bei der TÃ¤tigkeit des FrÃ¤sers handelt es
sich aber um eine qualifizierte TÃ¤tigkeit, die eine Ausbildungszeit von zwei Jahren
erfordert (BlÃ¤tter zur Berufskunde 1 â�� IV B 713). Der Inhalt des vorgelegten
Arbeitsvertrags spricht dafÃ¼r, dass es sich nicht nur um eine kurzfristig angelernte
TÃ¤tigkeit gehandelt hat. Dies wird auch daraus deutlich, dass nach der Vorbildung
gefragt wurde und sich der KlÃ¤ger hierbei auf eine Ausbildung als
Werkzeugmacher berufen hat. Diese liegt ausweislich des Arbeitsbuchs tatsÃ¤chlich
seit 1964 vor. Diese Ausbildung hat nach Angaben des KlÃ¤gers drei Jahre gedauert
und sowohl Theorie als auch Praxis vermittelt. In Richtung einer
FacharbeitertÃ¤tigkeit weist auch die Auskunft der Firma M. Druckmaschinen,
wonach der KlÃ¤ger dort von 1968 bis 1970 als Maschinenschlosser beschÃ¤ftigt
worden ist. SchlieÃ�lich hat der KlÃ¤ger auch als Maschinenschlosser eine
Arbeitserlaubnis fÃ¼r die Zeit von 1971 bis 1973 erwirkt und wurde von der LVA
Rheinprovinz als Maschinenschlosser gefÃ¼hrt. Lediglich mangels detaillierter
ArbeitgeberauskÃ¼nfte ist eine Zuordnung in die Gruppe der Facharbeiter nicht
gerechtfertigt. Bei dem Personenkreis der gehobenen Angelernten sind
VerweisungstÃ¤tigkeiten konkret zu benennen. Die zumutbaren
VerweisungstÃ¤tigkeiten mÃ¼ssen sich durch QualitÃ¤tsmerkmale, etwa das
Erfordernis einer Einweisung und Einarbeitung oder die Notwendigkeit beruflicher
oder betrieblicher Vorkenntnisse auszeichnen (BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr.143 mit
weiteren Nachweisen). Die vom Sozialgericht angefÃ¼hrte VerweisungstÃ¤tigkeit
als QualitÃ¤tskontrolleur in der Metallindustrie kommt als VerweisungstÃ¤tigkeit
nicht in Betracht. Zwar haben die im Sozialgerichtsverfahren gehÃ¶rten
SachverstÃ¤ndigen Dres.R. und P. die Frage bejaht, ob der KlÃ¤ger den
Anforderungen eines dem Werkzeugmacher gleichartigen Berufs wie des
QualitÃ¤tskontrolleurs in der Metallindustrie genÃ¼gen kann. Das Sozialgericht hat
jedoch Ã¼bersehen, dass dem KlÃ¤ger der Zugang zu derartigen ArbeitsplÃ¤tzen
verwehrt ist. Ausweislich der Stellungnahme des Arbeitsamts Nordbayern vom
13.05.1997 gelten KontrollarbeitsplÃ¤tze mit geringeren Belastungen und
Anforderungen nach wie vor als SchonarbeitsplÃ¤tze, die zur innerbetrieblichen
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Umsetzung langjÃ¤hriger, oft unkÃ¼ndbarer leistungsgeminderter BeschÃ¤ftigter
benÃ¶tigt werden. Andererseits stellt die Ã�bertragung einer KontrolltÃ¤tigkeit
jedoch oft auch weiterhin eine AufstiegsmÃ¶glichkeit fÃ¼r besonders bewÃ¤hrte
KrÃ¤fte dar. Seinen letzten Arbeitsplatz hat der KlÃ¤ger jedoch bereits 1994
verloren. Auch andere VerweisungstÃ¤tigkeiten wie die des PfÃ¶rtners, die mit dem
RestleistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers in kÃ¶rperlicher Hinsicht vereinbar wÃ¤ren,
kommen nicht in Betracht. Es bestehen erhebliche Zweifel, dass der KlÃ¤ger Ã¼ber
das dafÃ¼r notwendige UmstellungsvermÃ¶gen verfÃ¼gt. Damit folgt der Senat
der ergÃ¤nzenden Stellungnahme Dr.S. , der den KlÃ¤ger persÃ¶nlich untersucht
und seine AusfÃ¼hrungen schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet hat. Dr.S. erscheint als Facharzt
fÃ¼r Psychiatrie und Dolmetscher in der slowenischen Sprache besonders
kompetent, die GesundheitsstÃ¶rungen des KlÃ¤gers diagnostisch korrekt zu
erfassen und ihre Auswirkungen auf das Erwerbsleben sachgerecht zu beurteilen.
Mit der konkreten Frage nach der UmstellungsfÃ¤higkeit fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit als
PfÃ¶rtner waren weder Dr.M. im Verwaltungsverfahren noch Dr.R. im
Sozialgerichtsverfahren befasst. Wenn Dr.L. nach Aktenlage eine Differenzierung
des UmstellungsvermÃ¶gens nach der Dauer der Einarbeitsungs- bzw. Anlernzeit
vornimmt, so bleibt er eine BegrÃ¼ndung hierfÃ¼r schuldig. Der von ihm
geÃ¤uÃ�erte Verdacht, dass Dr.S. unzulÃ¤ssigerweise sozialmedizinische und
sozialrechtliche bzw. sozialpolitische Aspekte untereinander vermengt habe, ist
zurÃ¼ckzuweisen. Bereits in seinem Gutachten vom 02.11.2003 hatte der
SachverstÃ¤ndige die Frage der UmstellungsfÃ¤higkeit einschrÃ¤nkend beantwortet
und sie an die Bedingung erfolgreicher Behandlung geknÃ¼pft. Weil es â��
unabhÃ¤ngig von der Ursache â�� auf die verbliebenen FÃ¤higkeiten ankommt,
deretwegen eine konkrete Verweisung mÃ¶glich sein muss, erscheint es geboten,
bei der Feststellung der zumutbaren Willensanstrengung die konkreten
LebensumstÃ¤nde des KlÃ¤gers zu berÃ¼cksichtigen. Angesichts seines Alters, der
Berentung in seiner Heimat und der vorhandenen GesundheitsstÃ¶rungen erscheint
der KlÃ¤ger nicht in der Lage, sich auf eine qualifizierte TÃ¤tigkeit umzustellen. Der
KlÃ¤ger leidet an einer anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung und einer
kombinierten passiv-aggressiven und anankastischen PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung.
Damit sind innere Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, ErschÃ¶pfbarkeit,
depressive Verstimmung, Angst und SchlafstÃ¶rungen verbunden. Diese lassen sich
mit den Anforderungen einer echten betrieblichen Einarbeitung in eine TÃ¤tigkeit
mit Publikumsverkehr schwer in Einklang bringen. Der KlÃ¤ger war zeit seines
Lebens handwerklich tÃ¤tig und erscheint wegen der StÃ¶rungen von GedÃ¤chtnis
und Aufmerksamkeit nicht in der Lage, andere als anspruchslose Verrichtungen zu
erbringen. Hinzu kommt, dass er bereits 1994 aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden ist und es fraglich erscheint, ob die fÃ¼r notwendig befundenen
Therapien in der gebotenen Konzentration in der Heimat des KlÃ¤gers angeboten
werden. Die Beweislast dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger mit der Verweisung auf eine
PfÃ¶rtnertÃ¤tigkeit gesundheitlich, wissens- und kÃ¶nnens- mÃ¤Ã�ig nicht
Ã¼berfordert ist, hat die Beklagte zu tragen. Der VersicherungstrÃ¤ger hat
nachzuweisen, dass der Versicherte den typischen Aufgaben eines zumutbaren
Verweisungsberufs genÃ¼gt (BSG, SozR 3-2600 Â§ 43 Nr.13). Hierzu zÃ¤hlt auch
das nÃ¶tige UmstellungsvermÃ¶gen, das den Versicherten erst zur
BerufsausÃ¼bgung befÃ¤higt.
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Aus diesen GrÃ¼nden war die Berufung in vollem Umfang erfolgreich.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 16.08.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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